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An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

In der Anlage 1 übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen 
Bundestages herbeizuführen. 

Der Bundesrat hat in seiner 84. Sitzung am 9. Mai 1952 gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf die sich aus der Anlage 2 ergebenden Änderungen 
vorzuschlagen, im übrigen gegen den Entwurf keine Einwen

-

dungen zu erheben. 

Die Stellungnahme der Bundesregierung zu den Änderungs, 
vorschlägen des Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt. 

Federführend ist der Herr Bundesminister für Verkehr. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Blücher 



Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 
über den Deutschen Wetterdienst 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschloss

-

sen : 

§1 
Errichtung, Rechtsstellung, Sitz 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland er. 
richtet die nicht rechtsfähige Anstalt »Deut

-

scher Wetterdienst«. Sie ist dem Bundes

-

minister für Verkehr unterstellt. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr be

-

stimmt den Sitz der Anstalt. 

§2 

Überführung der bisherigen Wetterdienste 

In die Anstalt werden mit dem Inkraft

-

treten dieses Gesetzes das Meteorologische 
Amt für Nordwestdeutschland mit seinen 
nachgeordneten Verwaltungsstellen, die Kör

-

perschaft des öffentlichen Rechts »Deutscher 
Wetterdienst in der US-Zone« und die 
Wetterdienste der Länder Baden ,Rheinland

-

Pfalz und Württemberg.Hohenzollern über
-geführt. 

§3 
Aufgaben 

(1) Aufgabe der Anstalt ist es: 
a) die meteorologischen Erfordernisse, ins

-

besondere auf den Gebieten des Verkehrs, 
der  Land - und Forstwirtschaft, der ge

-

werblichen Wirtschaft, des Bauwesens 
und des Gesundheitswesens für den Be

-

reich der Bundesrepublik Deutschland 
und das Land Berlin zu erfüllen, 

b) die meteorologische Sicherung der  See

-

fahrt und der Luftfahrt zu gewährleisten, 
c) durch Forschungsarbeiten die Erkennt

-

nisse auf dem Gebiet der Meteorologie 
zu fördern, 

d) an der Internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Meteorologie teilzu

-

nehmen und die sich daraus ergebenden 
internationalen Verpflichtungen auf dem 
Gebiet des Wetterdienstes und des Wet

-
ternachrichtendienstes zu erfüllen. 
(2) Die Erfüllung dieser Aufgaben ist 

öffentlicher Dienst. 

(3) Die Anstalt soll die Ergebnisse ihrer 
Arbeit der Allgemeinheit zugänglich machen. 

§4 

Aufbau 

(1) Die Anstalt wird von dem Präsiden

-

ten geleitet. 
(2) Bei der Anstalt wird ein Verwal

-

tungsbeirat und ein Wissenschaftlicher Bei

-

rat bestellt. 
(3) Der Präsident vertritt die Anstalt mit 

Wirkung für und gegen das Vermögen des 
Bundes gerichtlich und außergerichtlich, so

-

weit die Verwaltungsordnung nichts anderes 
bestimmt. 

(4) Im übrigen wird der Aufbau der 
Anstalt durch die »Verwaltungsordnung 
für den Deutschen Wetterdienst« geregelt, 
die vom Bundesminister für Verkehr er

-

lassen wird. 

§5 

Verwaltungsbeirat 

(1) Der Verwaltungsbeirat soll die Zusam

-

menarbeit aller am Wetterdienst beteiligten 
Bundes- und Landesbehörden gewährleisten. 
(2) Der Verwaltungsbeirat setzt sich zu, 

 sammen aus 
a) zwei Vertretern des Bundesministers für 

Verkehr, zwei Vertretern des  Bundes

-

ministers für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, je einem Vertreter des 



Bundesministers für Wirtschaft, des 
Bundesministers des Innern, des Bundes

-

ministers der Finanzen, des Bundesmini

-

sters für das Post- und Fernmeldewesen, 
des Bundesministers für Wohnungsbau 
und des Bundeskanzleramtes, 

b) je einem Vertreter der Länder des Bun

-

des und des Landes Berlin, die von den 
Landesregierungen bestellt werden, 

c) dem Präsidenten und zwei weiteren lei

-

tenden Angehörigen der Anstalt, letz

-

tere nach Bestimmung des Präsidenten 
im Einvernehmen mit dem Bundesmi

-

nister für Verkehr. 

(3) Den Vorsitz im Verwaltungsbeirat 
führt der dienstälteste Vertreter des Bundes

-

ministers für Verkehr. 

§6 
Wissenschaftlicher Beirat 

(1) Aufgabe des Wissenschaftlichen Bei

-

rates des Deutschen Wetterdienstes ist es, 
die notwendige enge Zusammenarbeit und 
die zweckmäßige Verbindung zwischen 
dem Deutschen Wetterdienst und den außer-
halb des Deutschen Wetterdienstes arbei

-

tenden Kräften in wissenschaftlichen An

-

gelegenheiten zu ermöglichen. 
(2) Der Wissenschaftliche Beirat des 

Deutschen Wetterdienstes besteht aus den 
Inhabern der planmäßigen Lehrstühle für 
Meteorologie und Geophysik an den  Hoch, 

 schulen der Bundesrepublik Deutschland 
und des Landes Berlin. Der Bundesmini

-

ster für Verkehr kann bis zu sechs in der 
Meteorologie und auf verwandten Gebieten 
anerkannte Forscher als weitere Mitglieder 
berufen. Als Sachverständige kann der Vor

-

sitzende des Wissenschaftlichen Beirates die 
Leiter fachlich benachbarter Institute zu den 
Sitzungen des Beirates zuziehen. Mitglieder 
nach Satz 1 werden für die Dauer ihres 
Hauptamtes, Mitglieder nach Satz 2 für die 
Dauer von 4 Jahren bestellt. 
(3) Der Wissenschaftliche Beirat wählt 

seinen Vorsitzenden selbst. Gewählt ist, 
wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Bundesminister für Verkehr, 

(4) Der Präsident der Anstalt nimmt an 
den Sitzungen des Wissenschaftlichen Bei

-

rates teil. Er kann weitere Angehörige 
seines Dienstes als Sachverständige bei

-

ziehen.  

§7 
Beamte, Angestellte, Arbeiter 

(1) Verwaltungsangehörige der Anstalt 
sind die Beamten, Angestellten und Arbei

-

ter. Die Beamten der Anstalt sind unmittel

-

bare Bundesbeamte. Oberste Dienstbehörde 
ist der Bundesminister für Verkehr. 

(2) Vor Einstellung und Entlassung von 
Angestellten der Vergütungsgruppe TO.A. III 
und höher ist die Zustimmung des Bundes

-

ministers für Verkehr einzuholen. 
(3) Die Leiter der Wetterämter werden 

im Benehmen mit den örtlich zuständigen 
Landesregierungen bestellt. Entsprechendes 
gilt für die Leiter der den Wetterämtern 
in dieser Hinsicht gleichgestellten Institute. 
Artikel 36 des Grundgesetzes findet im 
Bereich der Anstalt Anwendung. 
(4) Die im Zeitpunkt der Verkündung 

dieses Gesetzes bei den in § 2 genannten 
Wetterdiensten beschäftigten Beamten, An

-

gestellten und Arbeiter treten mit diesem 
Tage kraft  Gesetzes in den Dienst des 
Bundes über. Im übrigen finden die Vor

-

schriften des Kapitels V des Gesetzes zur 
Änderung von Vorschriften auf dem Ge

-

biet des allgemeinen Beamten- des Besol

-

dungs- und des Vorsorgungsrechts vom 
30. Juni 1933 in der Bundesfassung (Bundes

-

gesetzblatt 1951 Teil I S.87,97) Anwendung. 

§8 
Versorgungslasten 

(1) Die Ausgaben für die Versorgung 
trägt der Bund. 

(2) Die Ausgaben für die Versorgung 
der Verwaltungsangehörigen der in § 2 ge

-

nannten Wetterdienste gehen mit der Üben 
führung dieser Dienste auf den Bund über, 
soweit der Versorgungsfall nach dem 8. Mai 
1945 eingetreten ist. Für diese Versorgungs

-

empfänger übt der Bundesminister für Ver

-

kehr die Befugnisse und Aufgaben der 
obersten Dienstbehörde des letzten Dienst

-

herrn des Beamten aus. Die Versorgung 
der Verwaltungsangehörigen des früheren 
Reichswetterdienstes regelt sich nach dem 
allgemeinen Recht. 

§9 
Gebühren 

(1) Wer die von der Anstalt der All

-

gemeinheit zugänglich gemachten Berichte 
durch Rundfunk, Presse oder auf sonstige 



Weise verbreitet, oder wer besondere Lei

-

stungen der Anstalt in Anspruch nimmt, 
ist ihr gegenüber gebührenpflichtig. Die 
Verbreitung ist nur unter Angabe der 
Quelle statthaft. 
(2) Der Bundesminister für Verkehr er

-

läßt im Einvernehmen mit dem Bundes

-m

inister der Finanzen und nach Anhörung 
des Verwaltungsbeirates eine Gebührenord

-

nung. Sie kann für besonders gelagerte 
Fälle Gebührenfreiheit vorsehen. 

§ 10 

Eigentums- und sonstige Vermögensrechte 

(1) Eigentums, und sonstige Vermögens

-

rechte des Deutschen Reiches, die bis zum 
8. Mai 1945 überwiegend für Zwecke des 
Reichswetterdienstes bestimmt waren und 
die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Zwecken 
der in § 2 genannten Wetterdienste dienten, 
sind mit Wirkung ab 24. Mai 1949 Vers 
mögen des Bundes. Entsprechendes gilt 
für Eigentums- und sonstige Vermögens

-

rechte des Deutschen Reiches, die nach dem 
8. Mai 1945 überwiegend für Aufgaben und 
Zwecke der in § 2 genannten Wetterdienste 
bestimmt worden sind. Eigentums ,  und 
sonstige Vermögensrechte der Länder und 
der Körperschaft »Deutscher Wetterdienst 
in der US-Zone«, die nach dem 8. Mai 1945 
überwiegend für Aufgaben und Zwecke der 
in § 2 genannten Wetterdienste bestimmt 
worden sind, werden mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes Vermögen des Bundes. 

(2) Soweit die Länder bisher den in § 2 
genannten Wetterdiensten Vermögenswerte 
unentgeltlich überlassen haben, überlassen 
sie diese oder an ihre Stelle tretende Ver

-

mögenswerte auch dem Bund unentgeltlich. 

§ 11 

Unübertragbare Vermögensrechte 

Unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 
fallen auch Eigentums- und sonstige Ver

-

mögensrechte, die durch Gesetz für unüber

-

tragbar oder nur auf Grund besonderer 
Vereinbarung für übertragbar erklärt worden 
sind. 

§ 12 
Wiedergutmachung 

Die Bestimmungen des § 10 gelten nicht 
für Eigentums, und sonstige Vermögens, 
rechte, die nach dem 30. Januar 1933 einer 

Gewerkschaft, Genossenschaft, politischen 
Partei oder sonstigen demokratischen  Or

-

ganisation weggenommen worden sind. 

§ 13 

Dingliche Rechte 

Dingliche Rechte an Grundstücken und 
sonstigen Sachen und an Rechten, die unter 
die Bestimmungen dieses Gesetzes fallen, 
bleiben bestehen. 

§ 14 

Erstattungen 

Ein Ersatz für Aufwendungen und Ver

-

Wendungen, die bis zur tatsächlichen Über

-n

ahme der in § 10 genannten Vermögens, 
werte auf die Verwaltung des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes oder auf den Bund von 
den Ländern in Bezug auf Eigentums- und 
Vermögensrechte gemacht worden sind. die 
unter die Bestimmungen des § 10 fallen, 
wird nicht geleistet. Den Ländern ver

-

bleiben bis zu diesem Zeitpunkt von ihnen 
erzielte Erträge. Erlöse, die einem Lande 
im Zusammenhang mit einer nach dem 
Gesetz zur vorläufigen Regelung der Rechts , 

 verhältnisse des Reichsvermögens und der 
preußischen Beteiligungen vom 21. Juli 1951 
(Bundesgesetzbl. I S. 467) gültigen Rechts

-

änderung zugeflossen sind, sind an den 
Bund abzuführen. 

§ 15 
Auskunft und Akteneinsicht 

Der Bundesminister für Verkehr ist be

-

rechtigt, von allen seit dem 8. Mai 1945 
mit der Verwaltung von Eigentum und 
sonstigen Vermögenswerten der in § 10 be

-

zeichneten Art befaßten Stellen Auskunft 
zu verlangen und Einsicht in die Akten 
und Unterlagen zu nehmen. Das gleiche 
Recht hat der Bundesrechnungshof. 

§ 16 

Grundbuchberichtigung 

(1) Steht das Eigentum an einem Grund

-

stück nach § 10 Abs. 1 dem Bund zu, so 
ist der Antrag auf Berichtigung des Grund

-

bucher von dem Präsidenten der Anstalt 
oder seinem Vertreter zu stellen. Der An , 

 trag muß von dem Präsidenten der Anstalt 
oder seinem Vertreter unterschrieben und 
mit dem Amtssiegel oder Amtsstempel ver

- 

 



sehen sein. Zum Nachweis des Eigentums 
gegenüber dem Grundbuchamt genügt die 
in den Antrag aufzunehmende Erklärung, 
daß das Grundstück zum Vermögen des 
Bundes gehört. Das Eigentum ist einzu

-

tragen für die »Bundesrepublik Deutsch

-

land (Deutscher Wetterdienst)«. 

(2) Dies gilt entsprechend für sonstige 
im Grundbuch eingetragene Rechte. 

§ 17 

Befreiung von Abgaben 

Gerichtsgebühren und andere Abgaben, 
die aus Anlaß oder in Ausführung dieses 
Gesetzes entstehen, werden nicht erhoben. 
Bare Auslagen bleiben außer Ansatz. 

§ 18 

Rechtsnachfolge 

Der Bund tritt, unbeschadet der Bestim

-

mungen der §§ 10 bis 17, in die Rechte 
und Pflichten der in § 2 genannten Wetters

-dienste ein. Das gilt jedoch nicht für fort, 
dauernde und einmalige Ausgaben, die nach 
der Reichshaushaltsordnung dem Rechnungs

-

jahr 1951 zuzurechnen sind. Diese Aus, 
gaben sind beim Deutschen Wetterdienst  

in der US-Zone von dessen bisherigen 
Trägern und bei den Landeswetterdiensten 
Baden, Rheinland-Pfalz und Württemberg

-

Hohenzollern von diesen Ländern zu tragen. 

§ 19 

Verwaltungsvorschriften 

Der Bundesminister für Verkehr erläßt 
die zur Ausführung dieses Gesetzes erforder

-

lichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 20 
Geltung in Berlin 

Dieses Gesetz sowie alle auf Grund dieses 
Gesetzes ergehenden Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften gelten auch 
in Berlin, sobald das Land Berlin gemäß 
Artikel 87 seiner Verfassung die Anwendung 
dieses Gesetzes beschließt. Von diesem 
Zeitpunkt an erstreckt sich die Zuständig

-

keit des Deutschen Wetterdienstes auch 
auf das Land Berlin  

§ 21 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 
in Kraft. 



Begründung 
Allgemeiner Teil 

1) Geschichtliche Entwicklung 

Der Wetterdienst in Deutschland war vor 
dem Zusammenbruch im Reichswetterdienst 
zusammengefaßt, der dem Reichminister der 
Luftfahrt unterstand. Am 8. Mai 1945 ;teilte 
auch dieser Zweig der Reichsverwaltung sei-
ne Tätigkeit ein. Schon im Sommer 1945 
unternahmen die Besatzungsmächte Schritte, 
um aus den vorhandenen Resten des Reichs-
wetterdienstes neue Wetterdienste aufzubau

-

en teils zur Befriedigung ihrer eignen 
militärischen Bedürfnisse und zur Erfüllung 
internationaler meteorologischer Abmachun-
gen, teils auch im deutschen Interesse. In-
folge der Aufspaltung Deutschlands in Be-
satzungszonen wurde auch der Wetterdienst 
nur zonal organisiert. 

Auf der Potsdamer Konferenz war be-
schlossen worden, deutsche zonale meteorolo-
gische Organisationen aufzustellen. Die 
Durchführung dieses Uebereinkommens wur-
de dem Air Directorate des Kontrollrates 
übertragen. Dieses hat am 29. Mai 1946 
Richtlinien für den Aufbau des Wetter-
dienstes erlassen. Wenn auch keine einheit-
liche Organisation geschaffen wurde , so 
wurden doch Grundsätze für einen gleich-
müßigen fachlichen Aufbau aller zonalen 
Wetterdienste aufgestellt. 

Folgende Phasen kennzeichnen die Ent-
wicklung in den einzelnen Zonen: 

a) Britische Besatzungszone 

Den Kern bildete die Hauptabteilung Wet-
terdienst der Deutschen Seewarte in Ham-
burg. Die Deutsche Seewarte wurde im 
Jahre 1875 als Reichseinrichtung gegründet 
und unterstand von 1919-1934 dem Reichs-
verkehrsministerium. Sie arbeitete nach dem 
Zusammenbruch ohne Unterbrechung weiter. 
Neben ihr wurden bei Einheiten der Royal 
Air Force deutsche Wetterdienststellen ein-
gerichtet (z. B. in Schleswig, Hannover und 
Gütersloh), denen Beobachtungswetterwarten 
unterstellt wurden. Aus diesen Anfängen ent-
wickelte sich das Meteorologische Amt für 
Nordwestdeutschland. Es wurde am 1. April 
1946 unter gleichzeitiger Auflösung der 
Deutschen Seewarte errichtet, und zwar mit 
dem Zentralamt in Hamburg und den mete-
orologischen Ämtern in Schleswig, Olden-
burg, Hannover-Langenhagen und Gütersloh 
(letzteres 1947 nach Mühlheim (Ruhr) ver-
legt) als nachgeordneten Bereichsdienststel-
len. 

Das Meteorologische Amt für Nordwest-
deutschland war eine deutsche Sonderbe

-

hörde, in unmittelbarer Unterstellung unter 
die Militärregierung, vertreten durch den 
Commander in Chief der British Air Force 
of Occupation. Nach Gründung des Zentral-
haushaltsamtes für die britische Zone wurde 
der Haushalt des Amtes in den ordentlichen 
Zonenhaushalt eingegliedert. Die Rechnungs-
prüfung lag in Händen des Rechnungshofes 
für die britische Zone. Bei Auflösung des 
Zonenhaushaltes (31. März 1948) wurde durch 
die Verordnung Nr. 142 Anhang B der briti-
schen Militärregierung bestimmt, daß der 
Haushalt des Meteorologischen Amtes auf 
den Haushalt des inzwischen geschaffenen 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes zu über-
nehmen sei. Mit Beschluß vom 29. Juni 1949 
(veröffentlicht im Verkehrsblatt-Amtsblatt 
des Bundesministers für Verkehr VkBl. S. 
91) übernahm der Verwaltungsrat des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes mit Wirkung 
vom 1. April 1949 das Meteorologische Amt 
für Nordwestdeutschland in die Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und 
unterstellte es als nachgeordnete Sonder-
behörde der Verwaltung für Verkehr. Nach 
§ 2 a Nr. 32 der Verordnung zur Auflösung 
und Ueberführung von Verwaltungseinrich-
tungen der Verkehrsverwaltung im Verei-
nigten Wirtschaftsgebiet und in den Ländern 
Baden, Rheinland-Pfalz und Württemberg-
Hohenzollern vom 4. September 1951 (Bun-
desgesetzbl. I S. 826 ff.) ist das Meteoro-
logische Amt für Nordwestdeutschland mit 
seinen nachgeordneten Verwaltungsstellen in 
logische Amt für Nordwestdeutschland mit 
des Bundesministers für Verkehr) überge-
führt. 

b) Amerikanische Besatzungszone 

Das Zentralamt des Deutschen Wetterdien-
stes in der US-Zone Bad Kissingen besteht 
aus den Abteilungen des ehemaligen Reichs-
amtes für Wetterdienst unter Hinzuziehung 
neuer Fachabteilungen entsprechend den 
Richtlinien des Kontrollrates über die Be-
standteile eines Zentralamtes für den Wet-
terdienst. Die klimatologische Abteilung und 
die Bibliothek kamen nach kriegsbedingten 
Verlegungen über Großleuthen, Lieberose, 
Stadtroda, Kassel und Wiesbaden 1946 nach 
Bad Kissingen. Sie haben ohne Un terbre-
chung weiter gearbeitet. 

Am 8. 8. 1945 hatte bereits die amerika

-

nische Militärregierung in Bad Kissingen für 
die Wahrnehmung der synoptischen Aufga- 



ben eine Wetterzentrale eingerichtet und mit 
mit der Organisation eines Beobachtungs-
netzes der amerikanisch besetzten Zone be-
gonnen. Die klimatologische Abteilungund 
diese Wetterzentrale wurden zu einem 
Zentralamt zusammengefaßt und am 1. 4. 
1946 in die deutsche Verwaltung eingegliedert 
samt dem inzwischen weiter ausgebauten 
Beobachtungsnetz. 

Diese Maßnahmen gehen auf Befehle des 
Generals Eisenhower vom 13. 7. 1945 
und des Generals Mc Narney vom 30. 1. 
1946 zurück. Im März 1946 wurde beim 
Länderrat in Stuttgart ein Wetterdienst-
Ausschuß zur Vorbereitung der Uebernahme 
des Dienstes in die deutsche Verwaltung ge-
bildet. Die Länder Bayern, Hessen und 
Württemberg-Baden schlossen am 3. Dezem-
ber 1946 ein Staatsabkommen, das zur Wahr-
nehmung der wetterdienstlichen Aufgaben 
die Errichtung einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts „Deutscher Wetterdienst 
in der US-Zone" mit dem Sitz in Bad Kis-
singen bestimmte. Diesem Abkommen trat 
1947 auch das Land Bremen bei. Organe dieser 
Körperschaft des öffentlichen Rechts waren 
der Präsident des Dienstes, der Wissenschaft-
liche Beirat und das Kuratorium, das aus je 
einem vom Ministerpräsidenten berufenen 
Vertreter der beteiligten Länder bestand. 
Die Führung der Geschäfte wird durch ein 
Statut vom 3. 12. 1946 geregelt. Die Staats-
aufsicht obliegt dem Bayerischen Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kultus. Sie wird 
seit dem 1. Oktober 1948 wegen der finan-
ziellen Mitbeteiligung des Bundes im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
V erkehr ausgeübt. 
Dem Zentralamt in Bad Kissingen sind die 
Wetterämter München, Nürnberg-Fürth, 
Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, Kassel; Bre-
men und Berlin mit ihren nachgeordneten 
Dienststellen, wie Flugwetterwarten, Radio-
sondestationen, Wetterwarten, Wetterstatio-
nen usw. unterstellt. 

c) Französische Besatzungszone 

Hier wurde Anfang 1946 von der Besat-
zungsmacht ein zonaler Wetterdienst unter 
ihrer Kontrolle mit der Zentrale in Seel-
bach bei Lahr/Baden aufgestellt. Die Ko-
sten wurden von den Ländern der Zone 
aufgebracht, und zwar seit 1947 im außer-
ordentlichen Haushalt. Federführend war 
das Badische Finanzministerium. Dieser Zo-
nenwetterdienst wurde mit dem 31. März 
1949 durch Befehl des Oberbefehlshabers 
der französischen Zone aufgelöst. Seit die-
sem Zeitpunkt bestanden drei getrennte 
Landeswetterdienste, die in Rheinland-Pfalz 
dem Landwirtschaftsministerium, in Würt-
temberg-Hohenzollern und in Baden dem 
Finanzministerium unterstehen. 

2) Notwendigkeit eines einheitlichen Deutschen 
Wetterdienstes 

Das Grundgesetz sieht in Artikel 74 Nr. 21 
die mit den Ländern konkurrierende Be-
fugnis des Bundes zur Gesetzgebung für den 
Wetterdienst vor. Die Voraussetzungen des 
Artikels 72 Abs. 2 Ziffer 1 und 3 GG 
sind für eine bundeseinheitliche Regelung 
beim Wetterdienst in vollem Umfange ge-
geben. Für die Frage, ob der Bund von 
seinem Gesetzgebungsrecht Gebrauch machen 
und ob er den Wetterdienst auf Bundesebene 
einheitlich ordnen soll, ist das Wesen und 
die Aufgabenstellung des Wetterdienstes ent-
scheidend. 

Wenn es Vorgänge in der Natur gibt, die in 
ihren Auswirkungen auf den Menschen und 
eine Vielzahl seiner Einrichtungen an keine 
Landesgrenzen gebunden sind, so sind es 
Wetter und Klima. Die Entwicklung der 
meteorologischen Wissenschaft und die stetig 
wachsenden Möglichkeiten, diese Erkennt-
nisse der Allgemeinheit nutzbar zu machen, 
haben den wetterdienstlichen Organisationen 
in Deutschland seit Jahrzehnten die Richtung 
auf den Zusammcnschluß kleiner Landes-
wetterdienste zu einem Reichswetterdienst 
gewiesen. Dieser wurde 1934 verwirklicht 
Die Notwendigkeit zu enger internationaler 
Zusammenarbeit war schon lange vorher auf-
getreten und unter führender deutscher Be-
teiligung (1. internationale Meteorologen-
konferenz 1872 in Leipzig) die internationale 
meteorologische Organisation geschaffen wor-
den. 

In seinen vielseitigen Funktionen steht der 
Wetterdienst der Allgemeinheit, dem Wirt-
schaftsleben, dem Verkehrswesen, Gesund-
heitswesen und vielen Sonderdiensten be-
ratend und schadenverhütend zur Seite und 
ist mit ihnen aufs engste verflochten. Land-
und Forstwirtschaft, Gärtnerei, Wein- und 
Obstbau, Bauwirtschaft, Wasserwirtschaft, 
Energie und Technik, Gesundheitswesen, Ver-
sicherungs- und Gerichtswesen, wetterempfind-
liche Gewerbebetriebe, lndustrieunternch-
men Straßenbau und Straßenverkehr, Ei-
senbahnverkehr, Luftverkehr, Luftpost, Fluß-, 
Nüsten- und Hochseeschiffahrt, Fremdenver-
kehr und Wintersport, sie alle brauchen den 
Wetterdienst. 

Der Bauer teilt seine Arbeit nach der Rund-
funkwettervorhersage ein, um günstiges Wet-
ter für die Ernte auszunutzen. Die Aus-
saat, das Auspflanzen und der Anbau be-
stimmter Kulturpflanzen erfordern eine 
gründliche meteorologische Spezialberatung. 
Der Förster ist bei der Anlage, Erhaltung 
und Abholzung des Waldbestandes gern be-
reit, mit der Forstmeteorologie zusammen-
zuarbeiten. Besonders bei Waldbrandgefahr 



ist die Wetterberatung für die Forstwirt-
schaft außerordentlich wichtig. — Architek-
ten und Ingenieure sind in ihren Arbeiten 
von Temperatur, Feuchtigkeit und Wind-
stärke in so hohem Maße abhängig, daß 
sie für größere Projekte nicht ohne eine 
regelmäßige Wetterberatung auskommen, 
wenn sie nicht hohe Werte bedenkenlos 
aufs Spiel setzen wollen. — Wie stark Tiel-
bauingenieure in wasserwirtschaftlichen fra-
gen wegen der durchschnittlichen Nieder-
schlagsmenge in kleinen und größeren Gebie-
ten auf eine enge Zusammenarbeit mit der 
Meteorologie angewiesen sind, bedarf keiner 
besonderen Darlegung. — Maschinen- und 
Elektro-Ingenieure benötigen bei Planungen 
von Ueberlandleitungen und bei der Ueber-
wachung von Elektrizitätsnetzen die Anga-
ben über Klimaverhältnisse und über die 
Zugstraßen markanter Wettererscheinungen, 
vor allem aber brauchen die Betriebe der 
Elektrizitätswirt ehaft und Stromversorgung 
Warnungen des Wetterdienstes vor Gewit-
tern. — Der Arzt muß bei der  Errichtung 
von Sanatorien und Erholungsstätten den 
Wetterdienst zu Rate ziehen, da eine Reihe 
von Krankheiten durch das Wetter in be-
sonders hohem Maße beeinflußt wird. Viele 
Chirurgen nehmen heute schon keine grö-
ßeren Operationen vor, ohne den Wetter-
dienst vorher gefragt zu haben, ob mit hef-
tiger Wetterumstellung oder mit Frontdurch-
gängen zu rechenen ist. — Juristen und Ver-
sicherungsunternehmer benötigen Gutachten 
des Wetterdienstes bei Schadensfällen und 
Prozessen, die irgendwie mit dem Wetter 
zusammenhängen. Sportler und Unternehmer 
größerer Sportveranstaltungen fragen den 
Wetterdienst nach dem kommenden Sonn-
tagswetter. 

Fremdenverkehr und Wintersport sind natur-
gemäß an den  Wettervorhersagen besonders 
interessiert. — Versandunternehmer aller Art 
benötigen eingellende Wetterauskünfte, wenn 
die zum Versand kommenden Waren in 
irgendeiner Beziehung Wettereinflüssen un-
terliegen sie wollen wissen, in welchem Um-
fang die Kühlwagen mit Eis zu versorgen 
sind, damit die Lebensmittel und sonstigen 
Waren nicht unterwegs verderben. Das glei-
che gilt für die Verkehrsunternehmen bei 
Gefahr strenger Kälte, bei Nebel und Ver-
eisung. Deshalb gewinnt die wetterdienstliche 
Betreuung aller Verkehrszweige (Eisenbahn, 
Luftfahrt, Straßennetz und Binnenschiffahrt) 
immer mehr an Bedeutung. Hochsee- und 
Küstenfischerei sind vom Wetter in hohem 
Maße abhängig. Der Seewetterdienst hat 
besonders wichtige Aufgaben (Abgabe von 
Seewetterberichten, Sturmwarnungsdienst) zu 
erfüllen. Ein Meteorologe begleitet das Fi-
schereischutzboot, um die Fischereiflotte im 
Nordatlantik auf Grund der ihm durch den 

Wetternachrichtendienst zugänglich gemach-
ten Beobachtungen laufend zu beraten und zu 
warnen. Der internationale Luftverekhr, der 
sich in steigendem Maße auch auf deutschen 
Zivilflughäfen abwickelt, bedarf laufend der 
Wetterberatung. Seefahrt und Luftfahrt sind 
auch die hervorragendsten Gebiete, auf de-
nen die internationale Zusammenarbeit im 
Wetterdienst ihren Ausdruck findet. Schon 
das Vorhandensein einer meteorologischen 
Weltorganisation beweist, daß es sich hier-
bei um weltumspannende Vorgänge handelt, 
und daß der Wetterdienst eines Staates nur 
ein Teilstück im Weltwetterdienst ist und 
sein kann. Deutschland war stets in der 
Internationalen Meteorologischen Organisa-
tion maßgeblich beteiligt. Es war auch Ver-
tragspartner internationaler Verträge, die  me-
teorologische Verpflichtungen enthielten, so 
des Internationalen Uebereinkommens zur 
Sicherung menschlichen Lebens auf See 
(Schiffsicherheitsvertrag) vom 3L 5. 1929 
(London) (neu gefaßt 1948) — Reichsgesetz 
vom 10. 4. 1931, RGBl. Il S. 235. — Das 
Pariser Luftverkehrsabkommen vom 13. 10. 
1929 (CINA) enthielt im Anhang G Be-
stimmungen über die Sammlung und Ver-
breitung von Wettermeldungen. Dieser Ver-
trag ist durch das Abkommen über die inter-
nationale Zivilluftfahrt vom 7. 12. 1944 (Chi-
cago) ersetzt. Deutschland war dem CINA-
Abkommen nicht beigetreten, hielt sich aber 
bei seinen zahlreichen zweiseitigen Luftver-
kehrsverträgen an diese meteorologischen Ab

-

machungen. Wenn die Bundesrepublik heute 
bei internationalen Verhandlungen noch 
durch die Besatzungsmächte vertreten wird, 
so ist sie dennoch zur Erfüllung derartiger 
Abmachungen verpflichtet. So hält sich der 
Deutsche Wetterdienst pflichtgemäß an die 
Bestimmungen des Weltfernmeldevertrages 
von Atlantic City 1947 und an die Voll-
zugsordnung dieses Vertrages, ebenso an die 
Vorschriften der ICAO (International Civil 
Aviation Organisation), die 1944 als Vorläu-
fige Internationale Luftfahrt-Organisation ge-
gründet wurde und 1947 sich endgültig als 
ICAO konstituierte. Es darf damit gerech-
net werden, daß in absehbarer Zeit Deutsch-
land wieder eigene Vertreter in die inter-
nationalen Organisationen entsenden kann. 
Eine selbständige Stellung innerhalb der 
internationalen Meteorologic wird Deutsch-
land aber erst nach Schaffung eines ein-
heitlichen Wetterdienstes für das gesamte 
Bundesgebiet erreichen können. Diese ein-
heitliche Organisation ist Voraussetzung für 
eine spätere Aufnahme Deutschlands in die 
World  Meteorological  Organisation, die ihrer-
seits eine Institution der UNO ist. Der Er-
fassung des laufenden Wettergeschehens 
dient ein weltweiter Wetterbeobachtungs-
dienst. Für die Sammlung und Verbreitung 
der Beobachtungen ist ein nach einheitlichen 



internationalen Richtinien arbeitender Wet-
ternachrichtendienst verantwortlich, Hier tritt  
die Notwendigkeit einer zentralen Lenkung  
besonders deutlich hervor, den n  die zwischen-
staatlichen und innerdeutschen Aufgaben des  
Wetternachrichtenwesens erfordern dringend  
eine straffe Zusammenfassung dieses Dienstes  
auf Bundesebene. Die Bundesrepublik  
Deutschland hat wie jeder andere Staat die  
Verpflichtung, die Wetterbeobachtungen aus  
dem eigenen Gebiet regelmäßig zu bestimm-
ten Terminen den anderen Staaten durch  
Funkausstrahlung zugänglich zu machen. — 

Deutschland  ist wegen seiner zentralen Lage  
in Europa ein unerläßliches Bindeglied im  
europäischen Wetternachrichtendienst und  
traditionsgemäß verpflichtet, zwei interna-
tional notwendige Wetterfunkausstrahlungen  
(„Bodenwetter Europa" und „Aerologie Eu-
ropa") durchzuführen. Außerdem muß der  
Wetterdienst der Bundesrepublik Deutschland  
am zwischenstaatlichen Wetternachrichten-
austausch über das europäische Wetterfern-
schrcibnetz teilnehmen. — Besonders verant-
wortungsreiche Aufgaben obliegen dem Deut-
schen Wetterdienst der Bundesrepublik in 
der zeitgerechten Verbreitung von Wetter 
meldungen, Wetterorhersagen und Unwet

-

terwarnungen für Luftfahrt und Schiffahrt. 
— Zu diesen internationa'en Verpflichtungen 
tritt das weite innerdeutsche Arbeitsfeld des 
Wetternachrichtendienstes. Er hat für eine  
rasche Sammlung der eignen Wetterbeobach-
tungen, insbesondere für den umfangreichen  
Nachrichtenaustausch aller Dienststellen des  
Bundeswetterdienstes Sorge zur tragen. Hierzu  
gehört auch ein ausgedehnter Aufnahmedienst  
für die Wettermeldungen der Nordhalb-
kugel, sowie die Verbreitung der eigenen  
Arbeitsergebnisse, allgemein die Versorgung  
des eignen Dienstes und auch der Oeffent-
lichkeit mit Wetternachrichten.  

Die Vielfalt dieser Verpflichtungen erfordert  
ein einheitlich geleitetes Nachrichtensystem.  
Zweifellos ist ein zentral gesteuerter Dienst  
auf Bundesbasis am sparsamsten und wir-
kungsvollsten. Eine Aufspaltung vorstehender  
Aufgaben auf die einzelnen Länder der Bun

-

desrepublik würde für jedes Land die Un-
terhaltung eines sehr kostspieligen Appara-
tes bedingen. Daß vor allem die Verbreitung 
von Wetternachrichten für den Luftverkehr, 
der keine Ländergrenzen kennt, bundesein-
heitlich durchgeführt werden muß, steht au-
ßer Frage. 

Etwa die hälfte der wetterdienstlichen Ar-
beit entfällt auf die Sammlung und Aus-
wertung der Beobachtungsergebnisse in ei-
ner Zentralstelle, die ihre Aufgabe nicht 
nur in längeren Zeitabschnitten, sondern lau-
fend Tag für Tag und Stunde um Stunde 
für den synoptischen Wetterdienst zu er-
füllen hat. Die Arbeit der Zentralstelle er-
schöpft sich nicht in der Aufstellung von  
Richtlinien und der Erteilung von Warnun-
gen an die Wetterdienstbehörden und Be-
obachtungsstellen in den einzelnen Bereichen;  
ihre Hauptaufgabe besteht darin, die wesent-
lichsten Unterlagen der Wetterberatung und  
Wettervorhersage für alle Wetterdienststel-
len zu erarbeiten und an diese zu über-
mitteln. Diese Art der Zusammenarbeit lä ßt 
die Zerlegung dieser Aufgaben in solche des 
Bundes und solche der Länder nicht zu. — 
Daß  der  Wetterdienst aus volkswirtschaft

-

lichen, fachlichen und finanziellen Gründen 
als einheitliche Bunde einrichtung organisiert 
werden muß, haben die Vertreter der be-
teiligten Bundesministerien und des Rech-
nungshofes, der Länder der Bundesrepublik 
wie auch die Fachvertreter des Wetterdien-
stes bei der Vorbereitung des Entwurfs ein-
hellig zum Ausdruck gebracht.  

3) Zustimmungsgesetz  

Die §§ 10 ff. des Gesetzes regeln u. a.  end-
gültig die Vermögensrechtlichen Verhältnisse  
des ehemaligen Reichsvermögens im Sinne  
des Artikels 134 Abs. 1 und 4 des Grund-
gesetzes. Aus diesem Grund ist das Erforder-
nis der Zustimmung durch den Bundesrat  
gegeben, d. h. gemäß Artikel 121 des Grund-
gesetzes muß sich die Mehrheit der gesetz-
lichen Stimmenzahl des Bunderates für das  
Gesetz ergehen.  



Besonderer Teil 

Zu § 1 (Errichtung, Rechtsstellung, Sitz) : 

Artikel 87 Abs. 3 des Grundgesetzes gibt die 
Möglichkeit, auf Gebieten, auf denen dem Bund 
die Befugnis zur Gesetzgebung zusteht, selb-
ständige Bundesoberbehörden oder neue  bun-
desunmittelbare Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts durch Bundesgesetz zu 
errichten. Für den Wetterdienst steht gemäß 
Artikel 74 Nr. 21 GG dem Bund die mit den 
Ländern konkurrierende Befugnis zur Gesetz-
gebung zu. Seinem Wesen und seiner Arbeits-
weise nach eignet sich der Wetterdienst weni-
ger für den starren Aufbau einer staatlichen 
bürokratischen Behördenorganisation. Er bedarf 
vielmehr einer gewissen Freiheit, wenn er die 
ihm gesteckten Ziele erreichen soll Eine Orga-
nisationsform, die nach der Richtung einer ge-
wissen Eigenständigkeit weist, ist für ihn an-
gemessen. Ähnlich wie bei den großen Be-
triebsverwaltungen (Bahn, Post, Wasserstraßen-
verwaltung) handelt es sich beim Wetterdienst 
in erster Linie um die Erreichung technischer 
und wissenschaftlicher Ergebnisse, die der All-
gemeinheit dienen sollen. Außerdem berühren 
einige Teilgebiete des Wetterdienstes, insbe-
sondere die Bioklimatik und die Agrarmeteoro-
logie, in besonderer Weise die Interessen der 
Länder. Aus diesen Gründen erscheint es 
zweckmäßig, für den Aufbau eines einheitli-
chen Wetterdienstes im Bundesgebiet die Form 
der „Anstalt" zu wählen. Unter „Anstalt" wird 
in diesem Zusammenhang eine Einrichtung der 
öffentlichen Verwaltung verstanden, die der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient und ihre 
Dienste jedermann, der davon Gebrauch ma-
chen will, unter gleichen Bedingungen zur Ver-
fügung stellt. Die Anstalt kann nach den ihr 
gesetzten Aufgaben nicht in einer der Gesell-
schaftsformen des bürgerlichen Rechts betrie-
ben werden. Träger der Anstalt ist die Bun-
desrepublik Deutschland. Der Bundeshaushalt 
kommt für die gesamten Kosten der Anstalt 
auf. Dies entspricht auch der Auffassung des 
Bundesrates (vgl. Antrag des Landes Hessen 
vom 14. 6. 1951 in BR-Drucksache Nr. 503/51 
und Beschluß des Plenums des Bundesrates in 
der 62. Plenarsitzung vom 6. 7. 1951 — BR-
Drucksache Nr. 503/51 (Beschluß) vom 6. 7. 
1951, sowie Sitzungsbericht über die Sitzung 
vom 17. 7. 1951 S. 485 B). Der Bundesrat hat 
in seinen Bemerkungen zum Bundeshaushalts-
plan für das Rechnungsjahr 1951 unter I h 
beim Einzelplan XII — Bundesministerium für 
Verkehr — zu Kap. 14 die Bundesregierung 
ausdrücklich ersucht, „als Organisationsform 
für den Deutschen Wetterdienst eine Bundes-
anstalt ohne eigene Rechtspersönlichkeit vor-
zusehen" und einen entsprechenden Gesetzent

-

wurf baldigst vorzulegen. Gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 87 Abs. 3 GG wird mit 
der Errichtung der Anstalt, d. h. mit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes zugleich die Zu-
ständigkeit des Bundes auf dem Gebiet des 
Wetterdienstes begründet. 

Innerhalb der Bundesverwaltung berührt der 
Wetterdienst die Geschäftsbereiche verschiede-
ner Ministerien. Wegen seiner Bedeutung für 
Luftfahrt, Seeverkehr, Binnenschiffahrt und 
Straßenverkehr liegt der Schwerpunkt beim 
Bundesverkehrsministerium. Das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten (Agrarmeteorologie); das Bundeswirt-
schaftsministerium (Bedeutung des Wetter-
dienstes insbesondere für die gewerbliche Wirt-
schaft), das Bundesministerium des Innern (Bio-
klimatik), das Bundespostministerium und das 
Bundesministerium für Wohnungsbau sind 
gleichfalls am Wetterdienst stark interessiert. 
Auch auf andere Verwaltungszweige strahlt 
die Arbeit des Wetterdienstes aus. Entsprechend 
dem beim Bundesverkehrsministerium gelege-
nen Schwerpunkt bestimmt das Gesetz, daß die 
Anstalt Deutscher Wetterdienste dem Bundes-
minister für Verkehr unterstellt ist. Sie ist 
damit ein Glied der Bundesverkehrsverwaltung. 
Der Name „Deutscher Wetterdienst" ist für 
die Anstalt aus sprachlichen und praktischen 
Erwägungen gewählt. Die Fremdworte „Mete-
orologie" oder „meteorologisch” erscheinen im 
Gesetzestext nur dort, wo der internationale 
Bereich berührt wird und es zweckmäßig ist, 
die international gebräuchliche Bezeichnung zu 
verwenden. 

Der Sitz der Anstalt wird sich dort befinden, 
wo nach der Verwaltungsordnung für den 
Deutschen Wetterdienst (vgl. § 4 Abs. 4) die 
zentrale Verwaltungsstelle, das Zentralamt, sei-
nen Sitz hat. Dieser muß für die wetter-
dienstliche Arbeit technisch geeignet sein. Gute 
Verkehrslage mit Verbindungsmöglichkeiten zu 
den Regierungsbehörden und den an der wet-
terdienstlichen Arbeit interessierten Instituti-
onen sind gleichfalls Vorbedingungen für eine 
erfolgreiche Arbeit. Die Bestimmung des Sitzes 
der Anstalt durch den Bundesminister für Ver-
kehr im Wege der Verwaltungsverfügung ent-
spricht dem Organisationsrecht dieses Fach

-

ministers für sein Ressort (vgl. Artikel 65 
Satz 2 GG). 

Zu § 2 (Überführung der bisherigen Wetter-
dienste) : 

Wegen der Entwicklung des Wetterdienstes im 
räumlichen Geltungsbereich des Grundgesetzes 



wird auf den Allgemeinen Teil der Begründung 
verwiesen. Die bisher bestehenden 5 besonde-
ren Wetterdienste in der britischen, amerika-
nischen und französischen Besatzungszone wer-
den als Ganzes in die neue Anstalt überge-
führt. Es handelt sich um eine echte Gesamt-
rechtsnachfolge. Diesem Gedanken ist hi § 18 
des Gesetzes durch Eintritt des Bundes in die 
Verpflichtungen dieser Wetterdienste, in §§ 
10 ff. durch Uebernahme des gesamten Aktiv-
vermögens dieser Dienste Rechnung getragen. 

Zu § 3 "(Aufgaben) : 

Die wichtigsten Aufgabengebiete des Wetter-
dienstes sind im Allgemeinen Teil der Be-
gründung zusammenfassend dargestellt. Sie sind 
teils nationaler Art, teils ergeben sie sich aus 
der internationalen Zusammenarbeit. Wie schon 
bei § 1 dargelegt, berührt der Wetterdienst 
zwar sehr viele Zweige des öffentlichen Le- 
bens, doch liegt das Schwergewicht auf einer 
Reihe von Gebieten, die innerhalb der Bundes-
verwaltung zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Verkehr gehören. Hierzu zählt 
insbesondere die meteorologische Betreuung 
der Seeschiffahrt, der Wetterdienst auf den 
zivilen Verkehrsflughäfen, die meteorologische 
Betreuung der Eisenbahn, des Straßenverkehrs 
und der Binnenschiffahrt. 

Auf dem Gebiet der Seefahrt- und Luftfahrt

-

Meteorologie erfüllt der Wetterdienst Siche-
rungsaufgaben für diese Verkehrszweige, die 
zum Teil im Rahmen einer internationalen 
Zusammenarbeit zu erfüllen sind. Die etwa 
seit 1940 besonders im Ausland einsetzende 
lebhafte Entwicklung auf den verschiedensten 
Gebieten der reinen und angewandten Mete-
orologie sowie die zunehmenden Anforderungen 
des modernen Langstrecken-Flugverkehrs an 
den Wetterdienst — z. B. 36-stündige Hö-
henwindvorhersagen für Transatlantikflüge — 
zwingt die Wetterdienste aller Länder (z. B. 
England, Frankreich, USA, Japan, Schweden, 
Kanada) zu einer intensiven Forschungstätig-
keit. 

Die Möglichkeit, den notwendigen Anschluß 
an die internationale meteorologische Zusam-
menarbeit zu gewinnen, wird für die Bun-
desrepublik erst bestehen, wenn für ihren Ge-
samtbereich ein einheitlicher Deutscher Wet-
terdienst geschaffen ist. Dies ist sowohl von 
den maßgebenden Stellen der Besatzungsmacht 
wie anläßlich zahlreicher in ternationaler Ta-
gungen von den internationalen Organen der 
Meteorologie zum Ausdruck gekommen. Hin-
sichtlich der internationalen Zusammenarbeit 
und der daraus sich ergebenden Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet des Wetterdienstes gilt 
folgendes: 

Deutschland war stets an der Internationalen 
Meteorologischen Organisation (IMO) sehr 

maßgeblich beteiligt, an deren Stelle im Früh-
jahr 1951 die World Meteorological Organi-
sation (WMO) getreten ist Wahrend die IMO 
ein Zusammenschluß der Direktoren der ver-
schiedenen Wetterdienste war, ist die WMO 
als Teil der UNO ein Zusammenschluß der 
Staaten. Auf dem Gebiete der Luftfahrt war 
Deutschland zwar dein Pariser Luftverkehrs

-

abkommen vorn 13. 10. 1919 (CINA) nicht 
beigetreten, hielt sich aber bei seinen zahl-
reichen zweiseitigen Luftverkehrsverträgen an 
die darin enthaltenen meteorologischen Abma-
chungen. Inzwischen ist die CINA durch die 
am 7. 12. 1944 in Chicago geschaffene inter-
nationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) er-
setzt. Der von den deutschen Flugwetterwarten 
durchgeführte Flugwetterdienst richtet sich aus-
schließlich nach den von der ICAO heraus-
gegebenen Bestimmungen. 

Deutschland war auch Vertragspartner inter-
nationaler Verträge, die meteorologische Ver-
pflichtungen enthielten, so des Schiffssicher-
heitsvertrages vom 31. 5. 1929 — neugetaßt 
1948 (Reichsgesetz vom 10. 4. 1931 — RGBl. 
Il S. 235). 

Wenn die Bundesrepublik heute bei interna-
tionalen Verhandlungen noch durch das Allied 

 Meteorological Board der Besatzungsmächte ver-
treten wird, so ist sie dennoch zur Erfüllung 
derartiger Abmachungen verpflichtet. Das Be-
streben, daß Deutschland in absehbarer Zeit 
als Mitglied wieder eigene Vertreter in die 
World Meteorological Organisation und in die 
International Civil Aviation Organisation ent-
senden und seine sonstigen lnteressen vertre-
ten kann, wird sich umso eher verwirklichen 
lassen, je geschlossener der Deutsche Wet-
terdienst gestaltet ist. Die beamteten Verwal-
tungsangehörigen der Anstalt sind unmittelbare 
Bundesbeamte (vgl. § 7 Abs. 1). Die Angestell-
ten und Arbeiter sind Verwaltungsangehörige 
des öffentlichen Dienstes. 

Daß die Anstalt die Ergebnisse ihrer Arbeit 
der Allgemeinheit zugänglich machen soll und 
in der Regel auch zugänglich machen wird, 
ergibt sich aus der ihr gestellten Aufgabe und 
aus ihren Zielen. 

Zu § 4 (Aufbau) : 

Da die Anstalt mit Rücksicht auf die alleinige 
Kostentragung durch den Bund des Charak-
ters als eigener Rechtspersönlichkeit entbehrt, 
bestehen keine Beschlußorgane in eigentlichem 
Sinne. An der Spitze des fachlichen Dienstes 
steht der Präsident, dem die eigentliche Ge-
schäftsführung der Anstalt obliegt (vgl. § 4). 
Der Verwaltungsbeirat charakterisiert sich als 
wichtiges beratendes Organ des Deutschen Wet-
terdienstes, in dem insbesondere das Mit-
spracherecht der anderen beteiligten Bundes-
ressorts und der Länder zum Zuge kommt 



(vgl. § 5). Der Wissenschaftliche Beirat ist  
beratendes Organ, das die notwendige Verbin-
dung  zwischen Wetterdienst und fachlich be-
nachbarten Instituten herstellt und für eine  
Abstimmung der Forschungsvorhaben und For-
schungsauf träge der Anstalt und der Hoch-
schulinstitute und anderer Forschungsstellen  
sorgt.  

Der Verwaltungsaufbau der Anstalt muß den  
praktischen und wissenschaftlichen Erforder-
nissen des Dienstes angemessen sein. Er be-
steht aus Wetterdiensteinrichtungen, Obser-
vatorien, Wetterämtern und Wetterdienstzen-
tralen, die sich in einem sehr feinmaschigen  
Netz über das gesamte Bundesgebiet ausdeli-
nen. Die Verwaltungsordnung für den  Deut-
schen Wetterdienst ist eine vom Bundesver-
kehrsminister zu erlassende Verwaltungsvor-
schrift. Die Eigenart des Wetterdienstes be-
dingt eine enge Zusammenarbeit zwischen ört-
lichen Beobachtungen, regionaler Sammlung  
von Wettermeldungen und ihrer Auswertung  
und Bearbeitung auf regionaler und zentraler  
Ebene. Die regionalen Stellen arbeiten in ge-
wissem Umfange selbständig und machen das  
Ergebnis ihrer Arbeit der Oeffentlichkeit zu-
gänglich. Sie sind keine eigentlichen nach-
geordneten Vollzugsorgane der Zentralinstanz.  
Umgekehrt ist diese nicht ausschließlich lei-
tende Instanz gegenüber den regionalen und  
örtlichen Dienststellen, sondern Sammlungs-,  
Auswertungs- und Meldestelle für das gesamte  
Bundesgebiet. Die Gliederung der Anstalt im  
einzelnen wird sich laufend den praktisch

-

technischen Erfordernissen des Dienstes an-
passen müssen. Der Verwaltungsaufbau ist  
nicht ein Akt der Gesetzgebung und daher im  
Gesetz selbst nur im großen Rahmen zu re-
geln, wie dies insbesondere in Abs. 1 gesche-
hen ist.  
Der Präsident hat die fachliche, d. h. prak-
tische und wissenschaftliche Arbeit und die  
Verwaltung der Anstalt richtungsweisend zu  
leiten. Er untersteht dem Bundesminister für  
Verkehr, der sein Vorgesetzter und Dienst-
vorgesetzter im Sinne des Beamtenrechts ist.  
Der Präsident muß ein anerkannter Fachmain  
der me teorologischen Praxis und Wissenschaft  
sein. Er ist für die reibungslose Abwicklung  
der fachlichen Arbeit verantwortlich und Re-
präsentant des Deutschen Wetterdienstes auch  
gegenüber den Fachkreisen des Auslandes.  
Der Präsident ist der Vorgesetzte aller Ver-
waltungsangehörigen der Anstalt, d. h. der  
Beamten, Angestellten und Arbeiter. Er ist  
Dienstvorgesetzter aller beamteten Verwaltungs-
angehörigen. Als Fachvorgesetzter hat er die  
Befugnis, allen ausführenden Stellen seines Ge-
schäftsbereiches fachliche Weisungen zu er-
teilen. Die Angehörigen der Anstalt sind ihm  
gegenüber zum Gehorsam verpflichtet.  

Der Präsident ist, wie alle Beamten der An

-

stalt, unmittelbarer Bundesbeamter. Für die  

Ernennung des Präsidenten gilt folgendes Ver-
fahren: Der Bundesminister für Verkehr, dem  

die Anstalt unterstellt ist, schlägt den Prä-
sidenten der Anstalt dem Kabinett vor, das  
gemäß § 15 Abs. 2 der Geschäftsordnung der  
Bundesregierung vom 11. Mai 1951 (vgl. GMBl.  
vom 5. 6. 51 S. 137) über diesen Ernennungs-
vorschlag BeschluIA faßt. Nach Billigung dieses  
Vorschlages durch das Bundeskabinett ernennt  
der Bundespräsident auf Grund de  Artikels  
60 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 24  
des Deutschen Beamtengesetzes den Präsiden

-

ten der Anstalt.  

Die in Abs. 3 vorgesehene Bestimmung, wo-
nach hinsichtlich der Vertretung der Anstalt  
durch den Präsidenten nach außen in de r  
Verwaltungsordnung eine abweichende Rege-
lung getroffen werden kann, soll der Entla-
stung  des  Präsidenten dienen. Es ergibt sich  
dadurch die Möglichkeit der Dezentralisation.  
Die Regelung nur örtlich bedeutsamer Ange-
legenheiten kann regelmäßig ohne Nachteil den  
nachgeordneten Dienststellen übertragen wer-
den.  

Zu § 5 (Verwaltungsbeirat) :  

Bei dem Verwaltungsbeirat handelt es sich  
nicht, wie bei einem echten Verwaltungsrat  
einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener  
Rechtspersönlichkeit, um ein Organ der Ge-
schäftsleitung und der Aufsicht über die An-
stalt, sondern um ein beratendes Organ, in  
dem die Interessen weiterer Beteiligter wirk-
sam zum Zuge kommen sollen. Da insbeson-
dere auf den Gebieten der Agrarmeteorologie  
und Bioklimatik die Länder sehr wichtige In-
teressen besitzen, erscheint es angemessen, daß  
jedes Bundesland in den Beirat einen Vertreter  
entsendet. Davon soll auch Berlin nicht aus-
geschlossen sein, auch wenn dieses Land, rein  
rechtlich gesehen, noch nicht Bestandteil der  
Bundesrepublik ist. Da der Geschäftsbereich  
der Anstalt „Deutscher Wetterdienst" über den  
Rahmen der Bundesverkehrsverwaltung hinaus-
greift, erscheint es zweckmäßig, daß die haupt-
sächlich beteiligten Bundesministerien je ei-
nen Vertreter entsenden. Im Hinblick auf die  
wesentliche Beteiligung des Bundesministers  
für Verkehr und des Bundesministers f ile Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten an den  
Aufgaben des Wetterdienstes erscheint es an-
gemessen, daß diese beiden Ressorts jeweils  
2 Vertreter in den Verwaltungsbeirat entsen-
den. Zwischen dein wichtigen Beratungsorgan  
und der Geschäftsleitung der Anstalt soll eine  
enge Verbindung bestehen. Deshalb ist es  
wichtig, daß auch der Präsident und zwei  
seiner Abteilungsleiter als ständige Mitglieder  
denn Beirat angehören.  

Es erscheint zweckmäßig, den Vorsitz im Ver

-

waltungsbeirat dem dienstältesten Vertreter des  
Bundesministers für Verkehr zu überlassen.  



Der Verwaltungsbeirat wird aus insgesamt 25 
Mitgliedern bestehen. Stellvertreter für diese 
Mitglieder sollen nicht bestellt werden. Abstim-
mungen werden im Verwaltungsbeirat nur aus-
nahmsweise stattfinden. Sein Votum hat die 
Rechtsnatur eines Rates gegenüber dem Prä-
sidenten der Anstalt und dem Bundesminister 
für Verkehr. 

Zu § 6 (Wissenschaftlicher Beirat) :  

Der Wissenschaftliche Beirat ist gleichfalls ein  
Organ mit ausschließlich beratenden Funktio-
nen. Bei ihm geht es nicht um die Wahrung 
regionaler, fachlicher oder berufspolitischer In-
teressen der Praxis, sondern um die Wahrung  
des Zusammenhang; der reinen Wissenschaft 
mit der Praxis des Wetterdienstes. Vor allem 
wird es Aufgabe des Wissenschaftlichen Bei-
rates sein, zu Wetterdienstfragen gutachtlich 
Stellung zu nehmen, wenn z. B. der Verwal-
tungsbeirat, der Bundesminister für Verkehr 
oder ein anderer Bundesminister (Inneres, 
Wirtschaft, Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten) ihn zur Stellungnahme auffordern. 
Darüber hinaus kann der Wissenschaftliche 
Beirat sich aus einer Initiative gutachtlich äu -

ßern und insbesondere Vorschläge oder Emp-
fehlungen dem Präsidenten der Anstalt oder 
dem Bundesminister für Verkehr unterbreiten. 
Deshalb werden in dem Wissenschaftlichen Bei-
rat nur Persönlichkeiten der meteorologischen 
und geophysikalischen Wissenschaft und ver-
wandter Gebiete vertreten sein. Als Mitglieder 
kraft Amtes sind die Inhaber der planmäßigen 
Lehrstühle für Meteorologie und Geophysik 
an den Hochschulen der Bundesrepublik vor-
gesehen. Z. Z. bestehen solche Lehrstühle an 
den Universitäten Frankfurt (M), Göttingen, 
Hamburg und München. Für die Ergänzung 
des Wissenschaftlichen Beirates werden wis-
senschaftlich anerkannte Persönlichkeiten aus 
den Kreisen der Hochschulen und Akademien, 
z. B. der Max-Planck-Gesellschaft, sowie frü-
here Inhaber von Lehrstiihlen in Frage kom-
men. Für die Zuziehung von Sachverständigen 
kommen als fachlich benachbarte Institute z. B. 
das Deutsche  I lydrographische Institut, die 
Bundesanstalt für Gewässerkunde, das Insti-
tut für Raumforschung, der Verband landwirt-
schaftlicher Untersuchungs- und Forschungs-
anstalten, die Biologische Bundesanstalt, das 
Institut zur Stratosphärenforschung der Max-
Planck-Gesellschaft usw. in Betracht. Daß der 
Präsident der Anstalt, der im Regelfalle selbst 
ein bedeutender Wissenschaftler seines Fach-
gebietes sein wird, an den Sitzungen teilnimmt, 
ist selbstverständlich. Er hat dort — abge-
sehen von der Möglichkeit der Teilnahme an 
einer Abstimmung, die in diesem Gremium 
kaum praktisch werden wird — die gleichen 
Rechte wie die M itglieder selbst. 

Der Bundesminister für Verkehr oder seine 

Beauftragten können an den Sitzungen des Wis-
senschaftlichen Beirates oder seiner Ausschüsse 
jederzeit teilnehmen. 

Die Tätigkeit des Wissenschaftlichen Beirates 
soll der Förderung des Wetterdienstes dienen 
und gegengseitige Anregung und wechselseiti-
gen Erfahrungsaustausch zwischen den inner-
halb und außerhalb der Anstalt tätigen Kräften 
der meteorologischen Wissenschaft gewährlei-
sten. Der Beirat wird sich auch mit den Fra-
gen der Ausbildung, Prüfung und Weiterbil-
dung des meteorologischen Nachwuchses zu be-
fassen haben.  

Zu § 7 (Verwaltungsangehörige) : 

1)a die Anstalt keine eigene Rechtspersönlich-
keit besitzt, hat sie die Stellung einer dem 
Bundesminister für Verkehr unmittelbar nach-
geordneten Behörde. Ihre Beamten sind un-
mittelbare Bundesbeamte mit der Folge, daß  
das Bundesbeamtenrecht auf sie Anwendung  
findet. Danach ist der Bundesminister für 
Verkehr oberste Dienstbehörde. Das Recht zur 
Ernennung und Entlassung von Beamten regelt 
sich nach Art. 60 des Grundgesetzes und den  
dazu erlassenen und künftig ergehenden An-
ordnungen des Bundespräsidenten. Das Gesetz 
braucht demnach keine besonderen Bestimmun-
gen darüber zu enthalten. 

Nach dem jetzigen Rechtsstand werden die 
Beamten des höheren Dienstes vom Bundes-
präsidenten und die Beamten der Besoldungs-
gruppe A 2 d und A 3 b vom Bundesminister 
für Verkehr ernannt und entlassen, während 
das Ernennungs- und Entlassungsrecht für die 
Beamten der Besoldungsgruppe A 4 b 1 abwärts 
den Leitern der unmittelbar nachgeordneten 
Behörden von der obersten Bundesbehörde 
übertragen werden kann. 

Die  Bestimmung des Absatzes 2 entspricht 
der bisherigen Handhabung im Bereich des 
Bundesministers für Verkehr. 

Die Bestimmung des Absatzes 3 Satz 3 ist 
deklaratorischer Natur; sie weist auf die Be-
deutung der in Art. 36 GG verankerten Grund-
sätze hin.  

Die Bestimmung des Absatzes 4 entspricht 
der Zweiten Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung der Rechts-
verhältnisse der im Dienst des Bundes stehen-
den Personen vom 10. 10. 1950 (Bundesgesetzbl. 
S. 726 ff) zu IV  A N r. 4. Die dort vorge-
sehenen Ausnahmen von der Uebernahme in 
den Bundesdienst kraft Verordnung erschei-
nen in diesem Gesetze entbehrlich. 

Zu § 8 (Versorgungslasten) : 

Die Uebernahme der Versorgungslasten auf den  
Bund braucht nur für die Verwaltungsange- 



hörigen der in § 2 genannten Wetterdienste 
ausdrücklich festgelegt zu werden. Für die 
Wartestandsbeamten und Versorgungsberechtig-
ten gilt gemäß der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes zur vorläufigen Re-
gelung der Rechtsverhältnisse der im Dienst 
des Bundes stehenden Personen vom 10. Okto-
ber 1950 (Bundesgesetzbl. S. 726) IV C Litter 
7 Abs. 2 das bisherige Recht. 

Zu § 9 (Gebühren) : 
Die Bestimmung des § 9 steht im Zusammen-
hang mit § 3 Abs. 3, wonach die Anstalt die 
Ergebnisse ihrer Arbeit der Allgemeinheit zu-
gänglich machen soll. Dabei ist die Anstalt 
gehalten, Einnahmen zu erzielen. Die wetter-
dienstlichen Leistungen waren stets gebühren-
pflichtig, von einigen wenigen Ausnahmen ab-
gesehen (z. B. Auskünfte an Reichs- und Staats

-

behörden, mit Ausnahme der Betriebsverwal

-
tungen). Die Gebühren sind von jedem Nutzer 
zu entrichten, der über die allgemein zugäng-
lich gemachten Wetternachrichten hinaus die 
Leistungen der Anstalt in Anspruch nimmt. 
Gebührenpflichtig sind vor allem die vielseiti-
gen Beratungen im Wirtschaftswetterdienst, 
Auskünfte über vergangene Wetter und Gut-
achten. 
Die zahlenmäßig größte Gruppe der Nutzer 
wird über Rundfunk und Presse erfaßt. Es ist 
daher unerläßlich, alle Stellen, die die allge-
meinen Berichte der Anstalt im Rahmen ihrer 
gewerblichen Tätigkeit zum Zwecke der Ver-
breitung in Anspruch nehmen, in die Gebühren-
pflicht einzubeziehen. Zu diesen Berichten ge-
hören nicht nur Wetterlageberichte, Wettervor-
hersagen und Stationsmeldungen, die im Klar-
text verbreitet werden, sondern auch die als 
Zahlengruppen verbreiteten Meldungen, sofern 
die vorstehenden Voraussetzungen zutreffen. 
Die Einzelheiten sind in einer Gebührenord-
nung zu regeln, in der auch die Befreiungen 
von der grundsätzlichen Gebührenpflicht fest-
zulegen sind. Die Gebühren für den Wetter-
dienst müssen sich der allgemeinen  Wirt-
schaftslage anpassen und sind daher einem 
gewissen Wandel unterworfen. 
Die Gebührenordnung ist eine Rechtsverord-
nung im Sinne des Artikels 80 des Grund-
gesetzes. Sie ist von dem Bundesminister für 
Verkehr zu erlassen. Die Mitwirkung des Bun-
desministers der Finanzen ergibt sich aus sei-
ner allgemeinen Zuständigkeit in finanziellen 
Angelegenheiten, entsprechend den Bestimmun-
gen der Allgemeinen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien. 
Die Pflicht Dritter, bei Verbreitung der Ar

-

beitsergebnisse der Anstalt (worunter jede Art 
meteorologischer Meldungen zu verstehen ist) 
die Quelle anzugeben, bezweckt den Schutz 
der Oeffentlichkeit vor unsachgemäßen Wet-
ternachrichten und die Vermeidung unlauteren 
Wettbewerbs. 

Zu § 10 (Eigentums- und sonstige Vermögens-
rechte): 

Wenn der Bund den Wetterdienst übernimmt, 
müssen die dem Wetterdienst dienenden 
Grundstücke und sonstigen Vermögenswerte 
auch dem Bunde zustehen. 

Soweit die Werte des Reichswetterdienstes in 
Betracht kommen, stehen sie gemäß Artikel 134 
Abs. 1 GG dem Bunde zu. Die rechtliche Be-
deutung des Artikels 134 Abs. 1 GG ist je-
doch umstritten. Es wird unter Hinweis auf 
den Wortlaut der Bestimmung und insbeson-
dere der abweichenden Formulierung in Ar-
tikel 89 und 90 GG („der Bund ist Eigen-
tümer ...") die Auffassung vertreten, daß 
Artikel 134 Abs. 1 lediglich einen Programm-
satz darstelle, der nur Richtlinien darüber ent-
halte, wie das in Artikel 134 Abs. 4 GG 
vorgesehene Bundesgesetz gestaltet werden soll. 
Im Gegensatz hierzu vertritt die Bundesregie-
rung die Auffassung, daß durch die Bestim-
mung des Artikels 134 Abs. 1 GG unmittel-
bar geltendes Recht wiedergegeben wird. 

Um jeden Zweifel auszuschließen, sollen die 
nachfolgenden Vorschriften die vermögensrecht-
lichen Verhältnisse des Deutschen Wetter-
dienstes klarstellen. Sie führen also Artikel 
134 GG für ein bestimmtes Teilgebiet aus. 
Diese Vorabregelung erscheint umso notwen-
diger, als die Klarstellung nicht bis zum Er-
laß des allgemeinen Gesetzes zu Artikel 134 
GG aufgeschoben werden kann. 

Für , die vorzunehmende bundesgesetzliche Re-
gelung ist eine Auseinandersetzung mit den 
besatzungsrechtlichen Vorschriften über das 
Reichs- und Staatsvermögen nicht mehr erfor-
derlich. Diese Vorschriften (Gesetz Nr. 19 
der amerikanischen Militärregierung Verord-
nung Nr. 217 der französischen Militärregie-
rung und Verordnung Nr. 202 der britischen 
Militärregierung), die teils das Eigentum am 
Reichs- und Staatsvermögen, teils dessen Ver-
waltung auf die Länder übertragen haben, 
sind — von hier nicht in Betracht kommenden 
Ausnahmen abgesehen — durch das Gesetz 
Nr. A — 16 der Alliierten Hohen Kommission 
vom 4. Mai 1951 (Amtsblatt der AHK Seite 
881) aufgehoben worden. Die Bundesgesetz-
gebung hat überdies inzwischen auch ihrerseits 
die aus dem Besatzungsrecht abgeleiteten Ei-
gentums- und Verwaltungsrechte der Länder 
ausdrücklich beseitigt. (Vgl. das Gesetz zur 
vorläufigen Regelung der Rechtsverhältnisse des 
Reichsvermögens und der preußischen Beteili-
gungen vom 21. Juli 1951 — Bundesgesetzblatt 
1 Seite 467). Im übrigen ist darauf hinzuwei-
sen, daß die in den Ländern Baden, Rheinland-
Pfalz und Württemberg-Hohenzollern auf 
Grund einer Ermächtigung der Verordnung Nr. 
217 der französischen Militärregierung erlas-
senen landesrechtlichen Vorschriften (vgl. Ba- 



den:  Verordnung vom 16. Mai 1950 - GV 
Bl. S. 263; Rheinland-Pfalz: Verordnung vom 
9. August 1950 — GV Bl. S. 257; Württem-
berg-Hohenzollern: Verordnung vom 2. Okt. 
1950 — Reg.Bl. S. 298), durch die Reichs-
vermögen, das jetzt Landesaufgaben dient, in 
das Eigentum der Länder übergeführt worden 
ist, angesichts der ausschließlichen Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes nach Artikel 134 
GG mit dem Grundgesetz nicht vereinbar und 
daher rechtlich unwirksam sind. 

Unter die Begriffe „Eigentums- und sonstige 
Vermögensrechte" fallen alle Vermögensrechte, 
Rechte, insbesondere auch Forderungen, Miet- 
und Pachtrechte, Nutzungsrechte des Reichs, 
immaterielle Güterrechte und dergleichen 
mehr. 

Die Vermögenswerte müssen bis zum 8. Mai 
1945 für Aufgaben des Reichswetterdienstes 
bestimmt gewesen sein. Es wird also nicht 
darauf abgestellt, welcher Aufgabe der Ver-
mögenswert im Zeitpunkt des Zusammenbruchs 
tatsächlich diente. Zerstörungen durch Kriegs-
einwirkung sowie die im Zuge der Kriegs-
maßnahmen erfolgten Verlegungen und Zu

-

sammenlegungen  von  Behörden sind daher für 
die Beantwortung der Frage, ob ein Vermögens-
wert für eine Aufgabe des Reichswetterdienstes 
bestimmt war, unbeachtlich. 

Satz 2 und 3 bestimmen, daß unter das Ge-
setz auch solches Eigentum und sonstige Ver-
mögensrechte des Reiches, der Länder und 
der Körperschaft Deutscher Wetterdienst in 
der US-Zone fallen, die nach dem 8. Mai 1945 
für Aufgaben des Wetterdienstes bestimmt wor-
den sind. Es kommen hierbei nach Satz 2 
alle Falk in Betracht, in denen ehemaliges 
Wehrmachtseigentum für Zwecke des Wetter-
dienstes benutzt wird. Satz 3 betrifft alle 
Vermögenswerte, die nach dem 8. Mai 1945 
von den Ländern für Aufgaben des Wetter-
dienstes bestimmt worden sind. Hierunter fal-
len alle Vermögenswerte der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ;,Deutscher Wetterdienst 
in der US-Zone" und die Vermögenswerte der 
Wetterdienste in der französischen Zone, die 
erst nach dem B. Mai 1945 überwiegend für 
die erwähnten Zwecke bestimmt worden sind. 
Bei diesen Vermögenswerten handelt es sich 
also nicht um ehemaliges Reichsvermögen. — 
Rechtsgrundlage für die Ueberleitung dieser 
Vermögenswerte auf den Bund ist daher auch 
nicht der Artikel 134 GG ; sondern der bereits 
im Gesetz über die Rechtsverhältnisse der zum 
dienstlichen Gebrauch einer Reichsverwaltung 
bestimmten Gegenstände vom 25. Mai 1873 
(Reichsgesetzbl. S. 113) festgelegte allgemeine 
Grundsatz, daß mit dem Uebergang einer Ver-
waltungsaufgabe auch das dieser Aufgabe ge-
widmete Verwaltungsvermögen auf den neuen 
Aufgabenträger übergeht. Dieser allgemeine 

Grundsatz hat in Artikel 134 GG einen deut-
lichen Niederschlag gefunden. 

Für den Uebergang der Vermögensrechte des 
Deutschen Reiches auf den Bund ist als Zeit-
punkt der 24. Mai 1949 (Inkrafttreten des 
Grundgesetzes) für die Ueberführung der 
Vermögensrechte der Länder usw. der Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes fest-
gelegt. 

Die Vorschrift des Abs. 2 bezweckt, dem Bund 
auch die Nutzung und den Gebrauch der Ein-
richtungen und Gebäude zu erhalten, die die 
Länder den Wetterdienstverwaltungen unent-
geltlich zum Gebrauch zur Verfügung gestellt 
hatten. Die Aufnahme dieser Bestimmung ist 
notwendig, weil nach Artikel 134 Abs. 3 GG 
Vermögen, das dem Reich von den Ländern, 
Gemeinden oder Gemeindeverbänden unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt worden ist, grund-
sätzlich wieder Vermögen der früheren Eigen-
tümer wird. Eine Ausnahme gilt dann, wenn 
der Bund dieses Vermögen zur Erfüllung sei-
ner Verwaltungsaufgaben benötigt. In diesem 
Falle ist das Heimfallrecht des Landes oder 
der Gemeinde (Gemeindeverband) ausgeschlos-
sen. Unter die in Rede stehenden Fälle fällt 
z. B. das Observatorium auf der Zugspitze, 
das Bayern dem Wetterdienst zur Verfügung 
gestellt hat. 

Einer besonderen Bestimmung darüber inwie-
weit im Interesse der Sicherheit des Rechts-
verkehrs rechtsgeschäftliche Verfügungen in Be-
zug auf das unter Absatz 1 fallende Vermögen 
wirksam bleiben, bedarf es in diesem Gesetz 
nicht, da diese Frage bereits durch das Ge-
setz zur vorläufigen Regelung der Rechtsver-
hältnisse des Reichsvermögens und der preu-
ßischen Beteiligung vom 21. 7. 1951 (Bundes-
gesetzbl. 1 S. 467 -- § 4 —) geregelt worden 
ist. 

Zu § 11 (Unübertragbare Vermögensrechte) : 

Durch die Bestimmung soll ein Streit darüber 
von vornherein ausgeschlossen werden, ob im 
allgemeinen unübertragbare Rechte, z. B. Nieß-
brauchsrechte (§ 1059 BGB) und beschränkte 
persönliche Dienstbarkeiten (§ 1092 BGB) so-
wie die nur im Falle besonderer Vereinbarung 
übertragbaren Verkaufsrechte (§§ 514, 1095 
BGB) unter das Gesetz fallen. 

Zu § 12 (Wiedergutmachung) : 

Diese Vorschrift nimmt darauf Rücksicht, daß 
für das Reichsvermögen, das Gewerkschaften, 
Genossenschaften, politisch en Parteien oder 
demokratischen Organisationen entzogen wor-
den ist, in den bereits oben erwähnten Mili-
tärregierungsvorschriften (Gesetz Nr. 19, % er-
ordnung Nr. 217 und Verordnung Nr. 202) 
ein besonderes Rückerstattungsverfahren vor- 



gesehen worden ist. § 12 will klarstellen, daß 
das vorliegende Gesetz diese Sonderregelung, 
die übrigens von der allgemeinen Aufhebung 
des Gesetzes Nr. 19, der Verordnung Nr. 217 
und der Verordnung Nr. 202 ausdrücklich aus-
genommen worden ist, nicht berührt. 

Zu § 13 (Dingliche Rechte) : 

§ 13 will der Auffassung vorbeugen, daß ding-
liche Rechte an übergeleiteten oder übertra-
genen Grundstücken untergegangen seien. Eine 
solche Auffassung hätte unter Umständen dann 
vertreten werden können, wenn der Leber-
gang des Reichsvermögens irrtümlich als ein 
originärer Erwerb angesehen worden wäre. 

Zu § 14 (Erstattungen) : 

Es erscheint zweckmäßig, den Lebergang 
von Nutzungen und Lasten jeweils mit dem 
Zeitpunkt eintreten zu lassen, mit dem die 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebie-
tes oder der Bund die hier in Rede stehenden 
Vermögenswerte übernommen haben, Erträge, 
die die Länder bis zu dem Stichtage gezogen 
haben, sollen ihnen verbleiben mit Ausnahme 
der Erlöse, die den Lindern im Zusammenhang 
mit einer rechtsgültigen Verfügung oder Rechts-
änderung vor oder nach dem Stichtag zuge-
flossen sind (vgl. § 4 des Gesetzes zur vor-
läufigen Regelung der Rechtsverhältnisse des 
Reichsvermögens und der preußischen Betei-
ligungen vom 21. Juli 1951 — Bundesgesetzbl, 
1 S. 467). Diese Erlöse stehen dem Bund zu. 

Zu § 15 (Auskunft und Akteneinsicht) : 

Um dem Bund die Möglichkeit zu geben, alle 
seit dem 8. Mai 1945 in Bezug auf das Ver-
waltungsvermögen des Reichswetterdienstes ge-
troffenen Maßnahmen zu überprüfen, muß 
dem Bundesminister für Verkehr und dem 
Bundesrechnungshof das in § 15 festgelegte 
Auskunftsrecht eingeräumt werden. 

Zu § 16 (Grundbuchberichtigung) : 

Mit dieser Bestimmung soll dem Präsidenten 
der nichtrechtsfähigen öffentlichen Anstalt und 
seinem Vertreter das Antragsrecht auf Be-
richtigung des Grundbuches eingeräumt wer-
den. 

Zu § 17 (Befreiung von Abgaben) : 

Die Gebührenfreiheit entspricht der Uebung 
in solchen Fällen. 

Zu § 18 (Rechtsnachfolge) : 

Bei der Uebernahme der bisherigen Zonen- und 
Landeswetterdienste handelt es sich um den 
Fall echter Gesamtrechtsnachfolge (vgl. Er

-

läuterung zu § 1). Auf der einen Seite liner

-

nimmt die neugegründete Anstalt als einheit-
licher „Deutscher Wetterdienst" alle Aktiven 
ihrer Verwaltungsvorgänger. Die Anstalt hat 
dafür in alle Such-  und Personalverpflichtun-
gen, die im Rahmen der Geschäftsführung der 
bisherigen Wetterdienste entstanden sind, ein-
zutreten. Das darf jedoch nicht dazu führen, 
daß zum Nachteil des Bundeshaushalts Aus-
gaben, die nach den Regeln der Reichshaus-
haltsordnung dem Rechnungsjahr 1951 zuzu-
rechnen sind, auf den Bund abgewälzt wer-
den. Diese Ausgaben sind statt dessen nach 
den bisher geltenden Grundsätzen abzuwickeln. 
Der Bund trägt bisher schon die gesamten 
Aufwendungen für das Meteorologische Amt 
für Nordwestdeutschland und leistet in glei-
cher höhe einen Zuschuß zu den Kosten des 
Deutschen Wetterdienstes i i der US-Zone und 
einen entsprechenden anteilsmäßigen Zu s chuß 
an die noch bestehenden Landeswetterdienste. 

Zu § 19 (Verwaltungsvorschriften) : 

Diese Zusammenführung der bisher getrennten 
fünf Wetterdienste der amerikanischen und 
britischen Zone und der Länder der französi-
schen Zone zu einem einheitlichen Deutschen 
Wetterdienst wird in größerem Ausmaß den 
Ersaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften 
durch den zuständigen Fachminister des Bun-
des erforderlich machen. 

Zu § 20 (Geltung in Berlin) : 

Die Berlin-Klausel entspricht der in der Bun-
desgesetzgebung nunmehr allgemein üblichen 
Fassung. Das Land Berlin ist trotz Artikel 23 
des Grundgesetzes noch nicht Bestandteil der 
Bundesrepublik (vgl. Artikkel 144 Abs. 2 GG 
und Genehmigungsschrereiben der Militärgouver-
neure zum Grundgesetz vom 12. 5. 1949). 
Trotzdem waren schon bisher die wichtigsten 
Bestandteile der Wetterdiensteinrichtungen in 
Berlin (Flugwetterwarte Tempelhof, Radioson-
destation) Dienststellen der Körperschaft 
öffentlichen Rechts „Deutscher Wetterdienst in 
der US-Zone", und zwar im vollen Einver-
ständnis mit dem Senat von West-Berlin und 
den Vertretern der drei westlichen Besatzungs-
mächte. Durch die Berlin-Klausel wird auch 
klargestellt, daß eine Tätigkeit des Deutschen 
Wetterdienstes im örtlichen Bereich von Berlin 
in keinem Falle eine Beeinträchtigung der dor-
tigen Landeshoheit mit sich bringt. 

Zu § 21 (Inkrafttreten) : 

Die Inkraftsetzung des Gesetzes und damit 
die Bildung eines einheitlichen Deutschen Wet-
terdienstes ist von allen Beteiligten, nicht zu-
letzt vom Bundesrat, als vordringlich bezeichnet 
worden. 



Anlage 2  

Änderungsvorschläge des Bundesrates  
zu dem Entwurf eines Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst  

1. § 2 erhält folgende Fassung:  

„§ 2  

Überführung der bisherigen  
Wetterdienste  

In die Anstalt werden mit dem In-
krafttreten dieses Gesetzes das Me

-

teorologische Amt für Nordwest-
deutschland mit seinen nachgeord-
neten Verwaltungsstellen, die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts  
„Deutscher Wetterdienst in der  US- 

 Zone" und die Wetterdienste des  
Landes Rheinland-Pfalz sowie der  
bisheri gen  Länder Baden und Würts 

 - Hohenzollern mit ihren  
nachgeordneten Verwaltungsstellen  
übergeführt. Die vorstehende Re-
gelung gilt für den Wetterdienst  
des Landes Berlin, sobald dieses  
Gesetz im Lande Berlin Geltung  
erlangt hat."  

Begründung:  
Die Änderung dient der Klar-
stellung.  

2. § 5  
a) Abs. 2 Buchst. b erhält folgende  

Fassung:  
„b) je einem Vertreter der Länder  

einschließlich des Landes Ber-
lin, die von den Landesre

-

gierungen bestellt werden,"  

b) Abs. 3 erhält folgenden Zusatz:  
„Bei Stimmengleichheit gilt ein  
Antrag als abgelehnt."  

c) Als Abs. 4 wird  unter Streichung  
des Abs. 2 Buchst. c angefügt:  
„(4) Der Präsident und zwei  
weitere leitende Angehörige  
der Anstalt, letztere nach Be-
stimmung des Präsidenten im  
Einvernehmen mit dem Bun

-

desminister für Verkehr, neh

-

men an den Sitzungen teil."  

Begründung:  
Die Änderungen dienen der  
Klarstellung. Durch die An

-

fügung von Abs. 4 wird zum  
Ausdruck gebracht, daß die  
Vertreter der Anstalt nach dem  
Zweck des Beirates diesem  
nicht angehören können.  

3. § 6  
a) Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„In den Wissenschaftlichen Beirat  
des Deutschen Wetterdienstes wer

-

den die Inhaber  der  planmäßigen  
Lehrstühle für Meteorologie und  
Geophysik an den Hochschulen  
in der Bundesrepublik Deutschland  
und im Lande Berlin berufen, so-
weit sie der Berufung zustimmen."  

b) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert : 

„Bei Stimmengleichheit entscheidet  
das Los."  

Begründung:  
Die Freiwilligkeit der Mit-
gliedschaft im Wissenschaft  
lichen Beirat soll durch die 

 Änderung von Abs. 2 Satz 1  

gesichert werden. Die Ände

-

rung in Abs. 3 erscheint er-
forderlich, um die Entschei

-

dung im Wissenschaftlichen  
Beirat selbst zu treffen.  

4. § 10  
a) Abs. 1 Satz 2 erhält nach Umwandlung  

des Punktes in ein Komma folgenden  
Nachsatz :  
„es sei denn, daß es sich um Ver-
waltungs- oder Heimfallvermögen  
eines Landes im Sinne von Artikel  
134 Abs. 2 und 3 des Grundge

-

setzes handelt."  

b) Abs. 1 Satz 3 und Absatz 2 sind  
zu streichen.  



Begründung: 
Es besteht kein Anlaß, diese 
Fragen in einem Bundesgesetz 
zu regeln. 

5. § 14 
Satz 3 wird gestrichen. 

Begründung: 
Diese Regelung wirkt prä

-

judizierend; sie ist einer spä

-

teren allgemeinen Regelung 
vorzubehalten. 

6. § 17 
Nach dem Wort „Ausführung" werden 
die Worte „von §§ 10 bis 16" eingefügt. 

Begründung: 
Die Einfügung dient der Klar

-

stellung. 

7. § 18 
Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Bund tritt unbeschadet der 
Bestimmungen der §§ 10 bis 17 in 
die Rechte und Pflichten der in 
§ 2 genannten Wetterdienste mit 
Wirkung vom 1. April 1952 ein." 

Begründung: 
Die Einfügung der Termin

-

bestimmung dient der Klar

-

stellung. 

8. § 20 
Der letzte Satz wird gestrichen. 

Begründung: 
Die Streichung ergibt sich aus 
der Neufassung von § 2. 

9. § 21 erhält folgende Fassung: 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung 
vom 1. April 1952 in Kraft." 



Anlage 3 

Stellungnahme 
der Bundesregierung zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates zum Entwurf 

eines Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst 

Zu Punkt 1 bis 3 und 6 bis 8: 

Den Änderungsvorschlägen des Bundesrates 
wird zugestimmt. 

Zu Punkt 4 a - § 10 Abs. i Satz 2 des 
Entwurfs - : 

Die Bundesregierung ist damit einverstan
-

den, der Bestimmung des § 10 Abs. 1 Satz 2 
einen einschränkenden Nachsatz anzufü

-

gen; sie regt aber an, in Anpassung an 
den Wortlaut des Grundgesetzes (Art. 134 
Abs. 2 GG) hierfür folgende Fassung zu 
wählen: „   , unbeschadet des 
Anspruchs eines Landes auf Übertragung 
von Verwaltungs- oder Heimfallvermögen 
im Sinne von Art. 134 Abs. 2 und 3 des 
Grundgesetzes." 

Zu Punkt 4 b - § 10 Abs. 1 Satz 3 des 
Entwurfs - : 

Die Bundesregierung vermag dem Vor

-

schlag des Bundesrates, § 10 Abs. 1 Satz 3 
zu streichen, nicht zu folgen. 

Es entspricht einem allgemeinen, auch im 
Art. 134 des Grundgesetzes zum Ausdruck 
gekommenen Grundsatz, daß mit dem Über

-

gang einer Verwaltungsaufgabe auch das 
dieser Aufgabe gewidmete Verwaltungs

-

vermögen auf den Aufgabenträger übergeht 
(vgl. Begründung des Gesetzes — Beson

-

derer Teil — S. 14). Die Übernahme der 
erheblichen Lasten der bisherigen Wetter

-

dienste auf den Bund erfordert eine gleich

-

zeitige Regelung der vermögensrechtlichen 
Verhältnisse des Deutschen Wetterdienstes. 
Es kann nicht späteren Verhandlungen mit 
den Ländern überlassen bleiben, ob z. B. 
die für die wetterdienstliche Arbeit erfor

-

derlichen Geräte und Instrumente der bis, 
herigen Körperschaft „Deutscher Wetter, 
dienst in der US-Zone" sowie der Wetter, 
dienste in den Ländern der französischen 

Zone — soweit sie nicht Reichseigentum 
waren — auf den Bund unentgeltlich über. 
gehen. Ein etwaiger Einwand, daß die 
Übertragung di eser Vermögenswerte auf 
den Bund gegen Art. 14 GG verstoße — 
wenn man überhaupt diese Vermögensfiber

-
tragung als eine Enteignung ansehen will —, 
greift umso weniger durch, als der Bund 
mit der Schaffung der Bundesanstalt „Deut

-

scher Wetterdienst" nicht nur den Ländern 
die von ihnen bisher zum Teil getragenen 
Lasten des Wetterdienstes einschließlich 
der Versorgung auch der früheren Bedien

-

steten der Wetterdienste in dem von § 8 
des Entwurf bestimmten Umfange abnimmt, 
sondern darüber hinaus bereits seit 1948 
Zuschüsse in Höhe von ungefähr 2/3 der 
Gesamtkosten des Wetterdienstes in der 
US-Zone und seit dem 21. September 1949 
entsprechende Zuschüsse zu den Kosten 
der Wetterdienste in den Ländern der fran

-

zösischen Zone geleistet hat. Insgesamt 
haben die Länder der amerikanischen Zone 
rd. 14,5 Mio DM und die Länder der fran

-

zösischen Zone rd. 1,8 Mio DM für Zwecke 
des Wetterdienstes erhalten. Diese Zuschüsse 
sind im Ergebnis als ausreichende Entschä

-

digungen im Sinne des Art. 14 GG zu 
werten. Die Übertragung von Vermögen 
der Länder auf eine Bundesanstalt durch 
Bundesgesetz hat im übrigen bereits im § 42 
des Gesetzes über die Errichtung einer Bun

-

desanstalt für Arbeitsvermittlung und  Ar

-

beitslosenversicherung vom 10. März 1952 
— Bundesgesetzbl. I S. 123 - ein Vorbild. 

Zu Punkt 4 b - § 10 Abs. 2 - : 

Dem Vorschlag des Bundesrates wird  zu

-

gestimmt. 

Zu Punkt 5 - § 14 Satz 3 - : 

Die Bundesregierung ist bereit, dem Wunsch 
des Bundesrates zu entsprechen, daß einer 
späteren allgemeinen Regelung nicht vor- 



gegriffen werden sollte. Sie schlägt folgende 
Fassung des § 14 Satz 3 vor: 

„Für Erlöse, die einem Lande aus der 
Veräußerung von Vermögenswerten zu

-

geflossen sind, gilt § 5 des Gesetzes zur 
vorläufigen Regelung der Rechtsver

-

hältnisse des Rechtsvermögens und der 
preußischen Beteiligung von 21. Juli 
1951 — Bundesgesetzbl. I S. 467 —." 

Zu Punkt 9 - § 21 - : 

Die organisatorischen Bestimmungen für 
die Überführung der Wetterdienste sind 
in § 2, die beamtenrechtlichen in § 7 Abs. 4 
und die finanzrechtlichen Überführungss

-

bestimmungen in § 18 des Entwurfs ent

-
halten. Entsprechend dem Wunsch des Bun

-desrates kann das Datum — 1. April 1952 — 
für den Zeitpunkt des Eintritts des Bundes 
in die Rechte und Pflichten eingefügt werden. 
Damit wird nach Auffassung der Bundes

-

regierung eine rückwirkende Bestimmung 
über das Inkrafttreten des Gesetzes zum 
1. April 1952 entbehrlich. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs: 
Die Bundesregierung ist mit folgendem 
vom Bundesrat in den Ausschußberatungen 
vorgeschlagenen Änderungen der Begrün. 
dung des Gesetzentwurfs einverstanden: 

a) In der Begründung — Allgemeiner 
Teil — wird in Ziff. 3 der letzte Halb

-

satz des letzten Satzes gestrichen (d. h. 
gemäß 	 ergeben); 

b) in der Begründung — Besonderer Teil — 
zu § 6, wird im Abs. 2 der dritte Satz 
gestrichen (Stellvertreter wer

-

den) ; 

c) in der Begründung — Besonderer Teil — 
zu § 6, wird im siebenten Satz des ersten 
Absatzes hinter „Hamburg" das Wort 
„Mainz" eingefügt; nach dem sieben

-

ten Satz wird folgender Satz eingefügt : 
„Die Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Beirates üben dieses Amt unbeschadet 
ihrer sonstigen freiberuflichen wissen -

schaftlichen Tätigkeit aus."; 

d) in der Begründung — Besonderer Teil — 
zu § 9 tritt an Stelle des ersten und 
zweiten Satzes des Absatzes 3 folgender 
Satz : „Die Gebührenordnung gehört 
zu den Verwaltungsvorschriften, die 
der Bundesminister für Verkehr erlas

-

sen kann." ; 

e) in der Begründung — Besonderer Teil — 
zu § 10, wird der letzte Satz des Ab

-

satzes 4 gestrichen (Im übrigen 
sind). 


